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Praxis

Der Hygieneplan der Bayerischen Landes-
zahnärztekammer wurde in der Vergan-
genheit kontrovers diskutiert. Gegenüber
anderen Musterhygieneplänen setzt er
teilweise neue Schwerpunkte, die von den
Empfehlungen der RKI-Richtlinie „Infektions-
prävention in der Zahnheilkunde –
Anforderungen an die Hygiene“ abweichen.

Die Bayerische Landeszahnärztekam-
mer hat mit einem eigenen Muster-
hygieneplan eine Alternative ent-

wickelt, die mit den zuständigen Behörden –
der Gewerbeaufsicht, dem Landesamt für Ge-
sundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL),
sowie dem Bayerischen Staatsministerium
für Umweltschutz, Gesundheit und Verbrau-
cherschutz – ausführlich diskutiert wurde.
Diese Gespräche stehen kurz vor dem Ab-
schluss, wobei man den Vorstellungen der
BLZK weitgehend folgen konnte. 
Der Musterhygieneplan der Bayerischen
Landeszahnärztekammer muss in Verbin-
dung mit dem Kapitel C02 Hygiene (Ordner
Arbeitssicherheit auf der QM-CD) gesehen wer-
den, das demnächst in überarbeiteter Form
erscheint. Er entfaltet nur mit den entspre-
chenden Arbeitsanweisungen seine Gültigkeit.
Es ergeben sich mit dem bayerischen Hygie-
neplan grundsätzliche Vorteile gegenüber
anderen Musterhygieneplänen, die in eini-
gen wesentlichen Punkten nachfolgend auf-
gezeigt werden.

1. Der Hygieneplan der BLZK wird weiterhin
aus einem DIN-A3 Übersichtsplan (als
Schnellübersicht bezeichnet) mit dazuge-
hörigen Arbeitsanweisungen und Tabellen
bestehen. Diese Form der Darstellung hat
fortführend Bestand. Bei Änderungen be-
hördlicher Vorgaben, wie zum Beispiel der
Art der Überwachung von Sterilisations-
vorgängen mittels Chemoindikatoren,
muss nicht der gesamte Hygieneplan aus-
getauscht werden. Lediglich die Änderun-

gen sollten im Internet unter www.blzk.de
heruntergeladen und ergänzt werden.

2. Eine aufwendige Positivdokumentation ein-
zelner Instrumente (Medizinprodukte) ist
in der Zahnarztpraxis nicht notwendig
und faktisch auch nicht möglich. Wichtig
ist die empfohlene Negativdokumentation
nicht ordnungsgemäß abgelaufener Des-
infektions- und Sterilisationsvorgänge so-
wie eine einmalige Tagesabschlussdoku-
mentation. Im Rahmen dieser Tagesab-
schlussdokumentation bestätigen die zur
Aufbereitung berechtigten Mitarbeiter am
Ende des Arbeitstags die Korrektheit der
abgelaufenen Aufbereitungsprozesse. In-
sofern ist eine klare Zuordnung auch nach
längerer Zeit möglich.

3. Nach entsprechend desinfizierender Vor-
reinigung können Medizinprodukte der
Klasse semikritisch A weiterhin ohne fol-
gende Dampfdesinfektion im Sterilisator
sicher desinfiziert werden, wenn die Mit-
arbeiter in der Zahnarztpraxis den ent-
sprechenden Arbeitsanweisungen, die bei-
spielhaften Charakter besitzen, Folge leis-
ten.

Es gibt weitere Punkte, die aufzeigen wie ef-
fektiv die BLZK gearbeitet hat, um gemein-
sam mit den Behörden Hilfestellungen für
Zahnärzte zur Umsetzung der RKI-Richtlinie
zu erarbeiten. Gemeinsam werden mit zahn-
ärztlichem Fach- und Sachverstand offen ge-
bliebene Fragen weiter bearbeitet. Kein
Zahnarzt wird sich dem hygienischen Fort-
schritt versperren. Maßnahmen, die keinen
hygienischen Gewinn bringen und nicht
nachweislich evidenzbasiert wissenschaftlich
bewiesen sind, werden konsequent fortfüh-
rend abgelehnt. 
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